
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1953/7/15 2Ob477/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.07.1953

Norm

BeglaubigungsV 21.05.1929 BGBl 1929/75 §5

GBG §31

ZPO §292

Rechtssatz

Bei der Vorschrift des § 5 der V vom 21.05.1929, BGBl 75, handelt es sich um eine instruktionelle Vorschrift hinsichtlich

des Inhaltes des Beglaubigungsvermerkes, deren Verletzung jedoch das Erfordernis der Formgültigkeit des

Beglaubigungsvermerkes für dessen Wertung als öffentliche Urkunde in keiner Weise berührt.
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